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Bystron, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
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Angeblicher Einsatz von Streumunition durch ukrainische und russische 
Streitkräfte

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Wie aus einem Bericht von Handicap International, einer in 60 Ländern täti-
gen Nichtregierungsorganisation, hervorgeht, habe es seit Beginn der Kampf-
handlungen in der Ukraine am 24. Februar 2022 vermehrt den Einsatz von so-
genannter Streumunition gegeben. In Hunderten von Angriffen sollen russi-
sche Streitkräfte Streumunition eingesetzt haben, in drei Fällen ukrainische 
Streitkräfte (vgl. https://www.streubomben.de/streubomben/laender/streubom
ben-in-der-ukraine/). Da durch solche Streumunition die Wahrscheinlichkeit 
hoch ist, dass auch Zivilisten zu Schaden kommen, wurde sie durch das Oslo-
er Übereinkommen der Vereinten Nationen von 2010 verboten. Verschiedene 
Staaten, darunter Frankreich, haben dieses Übereinkommen unterzeichnet 
(vgl.)https://www.humanrights.ch/de/ipf/archiv/international/nachrichten/uno-
abkommen-streubomben-kraft-treten).

Russland und die Ukraine hingegen sind dem Übereinkommen nicht beigetre-
ten (vgl. https://www.clusterconvention.org/files/states_parties/1.-CCM-Unive
rsalization-Status-by-Region-TO-PRINT-3).

Im Jahr 2016 meldete die französische Commission nationale pour l’éliminati-
on des mines antipersonnel (CNEMA), die Nationale Kommission zur Ver-
nichtung von Antipersonenminen, dass alle M26- und OGR-F1-Munition er-
folgreich beseitigt sei (vgl. https://www.hrw.org/news/2016/07/01/dispatches-
france-destroys-its-cluster-munitions).

Wie jedoch aus einem Dokument hervorgeht, das auf dem Telegramkanal 
Rybar am 14. Juni 2022 veröffentlicht wurde, sollen „französische Lieferun-
gen von Streumunition“ an die Ukraine ergangen sein. Dabei soll es sich um 
OGR-F1-Geschosse handeln, die die „französische Führung“ als 
„fragmentation-fuzzy“ bezeichnet. Es sei „ersichtlich“, heißt es in dem Bericht 
weiter, dass „die Franzosen den verbotenen Waffentyp nicht vernichtet“, son-
dern „an das ukrainische Militär übergeben“ hätten – und dass er „erfolgreich“ 
gegen „die Zivilbevölkerung im Donbass“ eingesetzt werde.

Die französische Zeitung „Libération“ hat demgegenüber das von dem Kanal 
Rybar verbreitete Dokument einem Faktencheck („CheckNews“) unterzogen 
und kommt unter Einbeziehung verschiedener Expertenmeinungen zu dem 
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Schluss, dass die in dem Dokument aufgeführten Informationen keine Quel-
lenangaben enthielten und daher keinerlei Beweise für eine Lieferung von 
Streumunition durch Frankreich an die Ukraine erbracht würden (Ukraine: la 
France a-t-elle livré des obus à sous-munitions OGR F1 interdits avec ses can
ons Caesar? – Libération (liberation.fr)).

Nach Artikel 21 Absatz 1 und 2 des Übereinkommens über Streumunition 
vom 30. Mai 2008 ermutigt „jeder Vertragsstaat“ „Staaten, die nicht Vertrags-
parteien dieses Übereinkommen sind“, dies „zu ratifizieren, anzunehmen, zu 
genehmigen oder ihm beizutreten, mit dem Ziel, alle Staaten für dieses Über-
einkommen zu gewinnen“, und „fördert die Normen, die darin niedergelegt 
sind, und bemüht sich nach besten Kräften, Staaten, die nicht Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind, vom Einsatz vom Streumunition abzubringen“. 
Weiter ist ein Vertragsstaat nach Absatz 4 „nicht ermächtigt“, „selbst Streumu-
nition zu lagern oder weiterzugeben“ (vgl. https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/sta
rt.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl209s0502.pdf#__bgbl__
%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl209s0502.pdf%27%5D__165588346
7022).

Die Fragesteller sorgen sich um die Einhaltung völkerrechtlicher Verträge 
durch einen unserer engsten politischen, ökonomischen und militärischen 
Partner und bitten die Bundesregierung angesichts der im Raum stehenden 
Vorwürfe, es habe französische Lieferungen von Streumunition an die Ukraine 
gegeben, um Aufklärung.

1 Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, dass die ukrainischen Streitkräf-
te Berichten zufolge Streumunition bei den Kämpfen in der Ukraine ein-
setzen, und wenn, ja, hat sich die Bundesregierung dazu eine eigene Posi-
tionierung erarbeitet, und wie lautet diese gegebenenfalls?

Der Bundesregierung liegen keine über die in den Medien veröffentlichten In-
formationen hinausgehenden Erkenntnisse zum Einsatz von Streumunition 
durch die ukrainischen Streitkräfte bei der Verteidigung gegen den völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine vor.
Die Bundesregierung verurteilt zusammen mit den anderen Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über Streumunition (Oslo-Übereinkommen) und im Einklang 
mit dem Ziel und den Bestimmungen des Übereinkommens jeden Einsatz von 
Streumunition.
Die Ukraine ist kein Vertragsstaat des Übereinkommens über Streumunition, 
sodass ihr der Einsatz von Streumunition nicht grundsätzlich völkerrechtlich 
verboten ist. Sie muss aber die allgemeingültigen Regeln des humanitären Völ-
kerrechts einhalten. Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass 
ukrainische Streitkräfte Streumunition völkerrechtswidrig eingesetzt haben.

2. Hat die Bundesregierung Kenntnis von den erhobenen Vorwürfen, es habe 
französische Lieferungen von Streumunition an die Ukraine gegeben, und 
wenn ja, wie ordnet sie diese mit Blick auf deren Wahrheitsgehalt ein?

Hat sich die Bundesregierung dazu eine eigene Positionierung erarbeitet, 
und wie lautet diese gegebenenfalls?

Die Bundesregierung hat Kenntnis von der Medienberichterstattung, hält die in 
einschlägigen sozialen Medien erhobenen Vorwürfe aber für nicht glaubwürdig.
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3. Sollte die Bundesregierung die vorgebrachten Vorwürfe bestätigen kön-
nen, sieht sie sich veranlasst, an die französische Regierung mit der Bitte 
heranzutreten, sie möge diesen Vorwürfen nachgehen und sie unabhängig 
untersuchen lassen?

a) Wenn ja, wann wird sie das tun, und auf welchem Wege (bitte voraus-
sichtliche Maßnahme und voraussichtlichen Zeitpunkt benennen)?

b) Wenn nein, warum sieht sich die Bundesregierung nicht veranlasst, auf 
die französische Regierung einzuwirken, sie möge diesen Vorwürfen 
nachgehen und sie unabhängig untersuchen zu lassen?

4. Sollte die Bundesregierung die vorgebrachten Vorwürfe bestätigen kön-
nen, sieht sie sich veranlasst, an die NATO-Staaten zu appellieren, die der 
Osloer Übereinkunft über Streumunition beigetreten sind und derzeit mög-
licherweise Waffen an die Ukraine liefern, in jedem Falle diesen völker-
rechtlich bindenden Vertrag einzuhalten?

a) Wenn ja, wann, und auf welchem Wege wird sie das tun (bitte voraus-
sichtliche Maßnahme und voraussichtlichen Zeitpunkt nennen)?

b) Wenn nein, warum sieht sich die Bundesregierung nicht veranlasst, an 
die NATO-Staaten zu appellieren, die der Osloer Übereinkunft über 
Streumunition beigetreten sind und derzeit Waffen an die Ukraine lie-
fern, in jedem Falle diesen völkerrechtlich bindenden Vertrag einzu-
halten?

Die Fragen 3 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung hält die in einschlägigen sozialen Medien berichteten 
Vorwürfe für nicht glaubwürdig und sieht sich deshalb nicht veranlasst, weitere 
Schritte zu unternehmen.

5. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, dass die russischen Streitkräfte 
Berichten zufolge Streumunition bei den Kämpfen in der Ukraine einset-
zen, und wenn ja, hat sich die Bundesregierung dazu eine eigene Positio-
nierung erarbeitet, und wie lautet diese gegebenenfalls?

Der Bundesregierung liegen keine über die in den Medien veröffentlichten In-
formationen hinausgehenden Erkenntnisse zum Einsatz von Streumunition 
durch die russischen Streitkräfte im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der 
Russischen Föderation gegen die Ukraine vor.
Die Bundesregierung verurteilt zusammen mit den anderen Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über Streumunition (Oslo-Übereinkommen) und im Einklang 
mit dem Ziel und den Bestimmungen des Übereinkommens jeden Einsatz von 
Streumunition.
Die Russische Föderation ist kein Vertragsstaat des Übereinkommens über 
Streumunition, sodass ihr der Einsatz von Streumunition nicht grundsätzlich 
völkerrechtlich verboten ist. Sie muss aber die allgemeingültigen Regeln des 
humanitären Völkerrechts einhalten. Ausweislich der Medienberichte verstößt 
die Russische Föderation im Rahmen ihres Angriffskrieges gegen die Ukraine 
jedoch in eklatanter Weise gegen das humanitäre Völkerrecht. Die Bundes-
regierung verurteilt auf das Schärfste die völkerrechtwidrigen unterschiedslo-
sen Angriffe und den gezielten Einsatz jeglicher Art von Waffen, auch von 
Streumunition gegen die Zivilbevölkerung durch russische Streitkräfte, insbe-
sondere den Einsatz dieser Waffen gegen Ziele in der Nähe von Schulen, Kran-
kenhäusern und in Wohngebieten ukrainischer Städte, und fordert die Russische 
Föderation auf, diese Einsätze unverzüglich zu beenden.
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Darüber hinaus verurteilt die Bundesregierung den völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf das Schärfste. Die Russische Föde-
ration hat gegen die UN-Charta und andere grundlegende Prinzipien des Völ-
kerrechts verstoßen. Die Bundesregierung hat die Russische Föderation wieder-
holt aufgefordert, den von ihr begonnenen Krieg zu beenden und das tragische 
Leid und die Verluste an Menschenleben zu beenden, die er weiterhin verur-
sacht.

6. Sah bzw. sieht sich die Bundesregierung veranlasst, an die Russische Fö-
deration zu appellieren, bei den Kämpfen in der Ukraine keine Streumuni-
tion einzusetzen?

a) Wenn ja, wann, und auf welchem Wege ist dies erfolgt, bzw. wann und 
auf welchem Wege wird dies erfolgen (bitte voraussichtliche Maßnah-
me und voraussichtlichen Zeitpunkt nennen)?

b) Wenn nein, warum sah bzw. sieht sich die Bundesregierung nicht ver-
anlasst, an die Russische Föderation zu appellieren, bei den Kämpfen 
in der Ukraine keine Streumunition einzusetzen?

Die Fragen 6 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.
Die Bundesregierung wiederholt diese Aufforderungen an die Russische Föde-
ration seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die 
Ukraine bzw. seit Bekanntwerden der völkerrechtswidrigen Einsätze von Streu-
munition in den bilateralen Kontakten mit Regierungsvertretern der Russischen 
Föderation und in allen sich bietenden internationalen Foren. So zum Beispiel 
den Gremien der Vereinten Nationen und den verschiedenen Treffen zu 
Abrüstungs- und Rüstungskontrollfragen sowie zum humanitären Völkerrecht, 
etwa im Ersten Ausschuss der Vereinten Nationen anlässlich der Debatte zum 
Thema konventionelle Waffen im Oktober 2022.
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